
 
 

Protokollauszug 
aus der 

34. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 07.12.2022 

 
öffentlich 
Top 6.22 Wiederöffnung der Straße Am Lustgartenwall für Fahrradfahrer und Fußgän-

ger 
22/SVV/0837 
ungeändert beschlossen 

 
Die Ausschüsse für Klima, Umwelt und Mobilität und für Stadtentwicklung, Bauen, Wirt-
schaft und Entwicklung des ländlichen Raumes (gemäß Selbstbefassung) empfehlen, dem 
Antrag zuzustimmen. 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
Die Straße Am Lustgartenwall zwischen dem Parkplatz/Einmündung der Straße am Innen-
ministerieum im Osten und der Kreuzung Kietz-, Hoffbauer- und Dortustraße im Westen 
wird als Durchgangsstraße für Fußgänger und Fahrradfahrer wieder eröffnet. Der Ober-
bürgermeister wird beauftragt, darüber mit der Landesregierung zu verhandeln und der 
Stadtverordnetenversammlung vom Ergebnis dieser Verhandlungen im März 2023 zu be-
richten. Diese weitere Urbanisierung der Innenstadt kann auch eine sinnvolle Ergänzung 
zur beschlossene Ertüchtigung des Uferweges zwischen Wassertor und Hinzenberg sein. 
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BESCHLUSS 
der 34. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 07.12.2022 

 
 Wiederöffnung der Straße Am Lustgartenwall für Fahrradfahrer und Fußgänger 

Vorlage: 22/SVV/0837 

  
 
Die Straße Am Lustgartenwall zwischen dem Parkplatz/Einmündung der Straße am 
Innenministerieum im Osten und der Kreuzung Kietz-, Hoffbauer- und Dortustraße im 
Westen wird als Durchgangsstraße für Fußgänger und Fahrradfahrer wieder 
eröffnet. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, darüber mit der Landesregierung 
zu verhandeln und der Stadtverordnetenversammlung vom Ergebnis dieser 
Verhandlungen im März 2023 zu berichten. Diese weitere Urbanisierung der 
Innenstadt kann auch eine sinnvolle Ergänzung zur beschlossene Ertüchtigung des 
Uferweges zwischen Wassertor und Hinzenberg sein. 
 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 

 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss wird eine Seite beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 13. Dezember 2022  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 
 

Stempel 
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